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Regelzugehörigkeitsdauer für Aufsichtsrats-Mitglieder der  
SHS Viveon AG 

 

Gemäß der aktuellen Geschäftsordnung des Aufsichtsrates der SHS Viveon AG vom 12.09.2018 ist die 
Amtsdauer des Aufsichtsrates in § 11, Absatz (1) wie folgt geregelt:  

 

„Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, 
die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das zweite Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit 
beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Wahl erfolgt, wird nicht mitgerechnet. Eine Wiederwahl ist 
möglich.“ 

 


